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• D – Diskussion
• DuB – Diskussion & Beschluss
• DuW – Diskussion & Wahl
• L – Lesung
• LuB – Lesung und Beschluss

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 (1) ThürHG eine Teilkörperschaft des

öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den Vorstand des Studierendenrates.
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TOP 1 *DuB: Koordination Markt der Möglichkeiten 2026 (Klara Wilde)

Antragstext

Liebe alle,

im Oktober 2025 fand der letzte Markt der Möglichkeiten statt. Der MdM ist eine studentische
Großveranstaltung, welche den Neuankömmlingen unserer Universität das breite kulturelle, poli-
tische und gesellschaftliche Angebot aufzeigt, das die Stadt zu bieten hat. Neben den Ständen der
verschiedenen außeruniversitären und außerstudentischen Akteur:innen stellen sich auch Vereine
und Organisationen vor, die entweder direkt aus Studierenden bestehen oder Hilfsangebote für sie
stellen.
Der MdM ist in den letzten Jahren zu bedeutender Größe angewachsen und erfordert eine zen-
trale Koordination, die den Überblick behält und sich beispielsweise um die Kommunikation mit
den Ausstellen und dem Dezernat 4 kümmert, sowie den Zeitplan und die Finanzen im Blick behält.

Für den Markt der Möglichkeiten 2026 suchen wir mindestens eine neue Koordinator*in.

Beschlusstext

Der Studierendenrat des FSU Jena bestimmt als Koordinator*in für den Markt der
Möglichkeiten 2026.

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 (1) ThürHG eine Teilkörperschaft des

öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den Vorstand des Studierendenrates.
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TOP 2 Berichte

Hier könnten Ihre Berichte stehen!

TOP 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit und DuB der Tagesordnung

Kommet zahlreich und nutzet euer Mandat!

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 (1) ThürHG eine Teilkörperschaft des

öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den Vorstand des Studierendenrates.
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TOP 4 DuW : Vorstand (Vorstand)

Antragstext

Hallo ihr Lieben,

wir suchen erneut einen dritten Vorstand.
Wenn euch das Amt interessiert, ihr Fragen habt oder Ähnliches, kommt gerne jederzeit auf uns zu.
Wir wären wirklich dankbar, wenn wir dieses Mal nicht ganz so lange nur zu zweit bleiben müssten.

Liebe verzweifelte Grüße
Klara und Chiara

Beschlusstext

Der StuRa der FSU Jena wählt in den Vorstand des Studierendenrates.

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 (1) ThürHG eine Teilkörperschaft des

öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den Vorstand des Studierendenrates.
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TOP 5 DuW : HHV (Vorstand)

Antragstext

Hallo ihr Lieben,

nach Neles Rücktritt müssen wir jetzt die Position des HHVs neu besetzen. Wir haben eine Bewer-
bung bekommen. Diese findet ihr im nicht-öffentlichen Sitzungsmaterial.

Liebe Grüße
der Vorstand

Beschlusstext

Der StuRa der FSU Jena wählt als Haushaltsverantwortliche Person.

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 (1) ThürHG eine Teilkörperschaft des

öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den Vorstand des Studierendenrates.
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TOP 6 DuB: Erweiterung Urabstimmung - Satzungsänderung (Max
Dietrich)

Antragstext

Direkt im Vorraus: Mir ist bewusst, dass dieser Antrag wahrscheinlich allein schon aufgrund der
zeitlichen Knappheit etwas kontrovers sein wird, mir ist es aber wichtig, dass der StuRa die Mög-
lichkeit hat, darüber zu beraten.

Ich möchte vorschlagen, dass der auf der Sitzung vom 07.04. beschlossenen Urabstimmung ein wei-
terer Abstimmungspunkt hinzugefügt wird. Die Studierendenschaft soll darin über eine Änderung
des § 14 Abs. 2 der Satzung der Studierendenschaft entscheiden. Aktuell ist dieser Absatz wie folgt
gefasst:

(2) Der Studierendenrat beschließt, auf Vorschlag des Wahlvorstandes, ob die Wahl als Urnenwahl mit der
Möglichkeit der Briefwahl oder als internetbasierte Online-Wahl (elektronische Wahl) mit der Möglichkeit

der Stimmabgabe per Brief durchgeführt wird.

Die neue Fassung soll wie folgt lauten:

(2) Der Studierendenrat beschließt gemäß den Vorgaben der Wahlordnung rechtzeitig das Wahlverfahren für
die bevorstehende Wahl.

Begründung: Die aktuelle Regelung, dass der StuRa das Wahlverfahren nur auf Vorschlag des WV
beschließen kann, ist umständlich, gerade wenn noch kein WV gewählt ist. Die Zusammenarbeit
mit der Universität wird so erschwert und es gibt aus meiner Sicht keinen guten Grund, warum ein
solcher Antrag nicht auch durch den StuRa-Vorstand gestellt werden kann. Die neue Formulierung
macht es außerdem möglich, in einem zweiten Schritt die Wahlordnung anzupassen, um die auf
der vorletzten Sitzung besprochenen Probleme bezüglich der Briefwahl zu lösen.

Mittelfristig ist eine Anpassung des § 14 Abs. 2 aus meiner Sicht ohnehin dringend notwendig.
Es stellt sich nur die Frage, ob man das möglichst schnell oder im Wintersemester (evtl. im Zuge
einer größeren Satzungsreform) umsetzen möchte. Durch Kombination mit der ohnehin stattfinden-
den Urabstimmung könnte man Kosten und Organisationsaufwand sparen. Fristentechnisch wäre
eine Kombination noch möglich, da der StuRa die Urabstimmung nach § 4 Abs. 6 „mindestens
eine Woche vor ihrer Durchführung unter genauer Benennung des Abstimmungsgegenstandes“ be-
kanntgeben muss.

Danke und viele Grüße,
Max

Beschlusstext

Der StuRa der FSU Jena beschließt den am 07.04.2026 unter TOP 11 gefassten Beschluss zur Durch-
führung einer Urabstimmung um die Abstimmung über die vorliegende Änderung der Satzung der
verfassten Studierendenschaft zu erweitern.

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 (1) ThürHG eine Teilkörperschaft des

öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den Vorstand des Studierendenrates.
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TOP 7 DuB: Antrag auf Fristverlängerung zur Vorlage des JA25_26
(Willi Kröning)

Antragstext

Nach §15 Abs. 1 Satz 1 ThürStudFVO muss der Jahresabschluss eigentlich innerhalb von 6 Wochen
dem StuRa zur Beschlussfassung, und 1 Woche nach Beschluss dem Präsidenten zur Rechnungsprü-
fung, vorgelegt werden. Dies haben wir in den letzten Jahren nicht fristgerecht geschafft. Dieses Jahr
könnten wir das nur, wenn wir uns nur auf die theoretische Inventarliste berufen. Nach interner
Absprache wollen wir aber den Abschluss der vor-Ort-Begehungen abwarten, um den Jahresab-
schluss mit dem aktuellsten Ist-Stand der Inventarliste zu beschließen. Daher dieser Antrag auf
einen Antrag nach § 15 Abs. 1 Satz 3 ThürStudFVO.

Beschlusstext

Der StuRa der FSU Jena beschließt, beim Präsidenten der FSU Jena einen Antrag auf Verlängerung
der Frist zur Vorlage des Jahresabschlusses 2025_26 auf drei Monate zu stellen.

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 (1) ThürHG eine Teilkörperschaft des

öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den Vorstand des Studierendenrates.
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TOP 8 DuB: Nachbeschluss zu antragsstellenden Personen des
Finanzantrag FA-003-2025_26 (Nele Wagner)

Antragstext

Liebe Alle,

bei der Bearbeitung der Rechnung von der Debattiergesellschaft Jena e.V. im Zusammenhang mit
dem Finanzantrages FA-003-2025_26 ist uns eine Passage in der FinO über den Weg gelaufen. Im
§ 29 (8) steht „Die antragstellende Person hat grundsätzlich in Vorleistung zu treten. Ausnahmen
bedürfen des ausdrücklichen Beschlusses des Studierendenrates.“. Leider trennen wir in der FinO
grundsätzlich zwischen der externen Organisation und die antragsstellende Person, sodass nach
unserer Auffassung nur Luis Ballandt in Vorleistung für diesen FA hätte gehen dürfen. Leider ha-
ben nicht nur Luis allein, sondern noch der Verein an sich sowie eine weitere Person das Geld im
Voraus ausgelegt. Da es schwierig ist diese Rechnungen zu ändern, schlage ich vor das wir den
zweiten Satz des § 29 (8) umsetzen und einen entsprechenden Nachbeschluss fassen, indem wir die
genannten Parteien noch explizit als Ausnahme ergänzen.

GaLieGrü Nele Wagner

Beschlusstext

Der Studierendenrat der FSU Jena beschließt für den Finanzantrag FA-003-2025_26 nachträglich den
Verein „Debattiergesellschaft Jena e.V“ selbst, sowie die Mitglieder des Vereins dazu zu ermächti-
gen, für die entsprechende Veranstaltung des Finanzantrags in Vorausleistung zu gehen.

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 (1) ThürHG eine Teilkörperschaft des

öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den Vorstand des Studierendenrates.
9 / 10



Öffentliche Materialien | 17. StuRa-Sitzung | Amtszeit 2025/26 | 28. April 2026

TOP 9 Nächste Sitzung

Wir sehen uns so selten. Wollen wir das ändern?

TOP 10 Sonstiges

Falls es noch Dinge gibt, die ...auch wichtig sind.

TOP 11 Sitzungsfarbe

Von Rot bis Blau, bitte nur kein Grau oder Schwarz. Ciao!

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 (1) ThürHG eine Teilkörperschaft des

öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den Vorstand des Studierendenrates.
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